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(54) Aus mehreren Formteilen zusammengesetztes Deckenrandschalungselement

(30) Priorität:
25.04.2018 DE 102018109989.4 beansprucht.

(71) Patentanmelder:
Holzmann GmbH & Co. KG 
49196 Bad Laer (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP 2439350 A1
EP 2960392 A1 (74) Vertreter:

SONN & PARTNER Patentanwälte 
1010 Wien (AT)

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein aus 
mehreren Formteilen (4a, 4b) zusammengesetztes 
Deckenrandschalungselement (2), bei dem 
mindestens zwei Formteile (4a, 4b) über einander 
zugewandte Anlageflächen (6) aneinander anliegen, 
die Anlageflächen (6) sich längsparallel zur 
Längsachse (L) des Deckenrandschalungselements 
(2) erstrecken und die längsparallele Anordnung der 
Anlageflächen (6) eine zueinander entlang der 
Längsachse (L) des Deckenrandschalungselements 
(2) versetzte Anordnung der miteinander 
verbundenen Formteile (4a, 4b) erlaubt. Um eine 
Deckenrandschalung zu schaffen, die die Nachteile 
aus dem vorbekannten Stand der Technik vermeidet, 
wird vorgeschlagen, dass die Anlageflächen (6) 
stufenartig ohne Nut-/Federverbindungen ausgeführt 
und die Formteile (4a, 4b) mit einem
Verbindungshilfsteil (8) miteinander verbunden sind
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’>Kategorien der angeführten Dokumente: A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.
X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldungs- P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach

gegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde,
erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem

Y Veröffentlichung von Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann nicht ein „älteres Recht“ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch
als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage
Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen stellen),
dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.
einen Fachmann naheliegend ist.
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